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  1.  Allgemeines 

1. Die nachstehenden Lieferungs- und Zahlungsbedingungen 
liegen allen unseren Lieferungen/Leistungen zugrunde. 
Entgegenstehende Bedingungen des Bestellers werden 
hierdurch ausgeschlossen. 

2. Abweichende Bedingungen erhalten nur dann 
Wirksamkeit, wenn sie im Einzelfall ausdrücklich von uns 
anerkannt worden sind. 

3. Unsere Angebote sind freibleibend. Vertragsabschlüsse 
kommen erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung durch 
uns zustande. Nebenabreden gelten nur bei schriftlicher 
Bestätigung. 

4. Bei sofortiger Auslieferung/Arbeitsausführung wird die 
Auftragsbestätigung durch die Rechnung ersetzt. 

5. Sofern uns keine Ausführungspläne oder Zeichnungen zur 
Verfügung gestellt werden, erfolgt die Herstellung  nach 
den neusten Erkenntnissen und technischem Sachverstand. 
Für Mängel oder Schäden welche aus vorgegebenen 
Konstruktionen entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 

6. Die nicht im Angebot beschriebenen notwendig 
werdenden Arbeiten werden zum Stunden- und 
Materialnachweis abgerechnet. Die Verrechnungssätze 
und Auslösungen sind vor Arbeitsbeginn abzustimmen. 

7. Für eventuelle Druck- und  Dichtheitsprüfungen, werden 
für uns kostenlos Wasser mit entsprechenden 
Anschlußmöglichkeiten  in den benötigen Mengen zur 
Verfügung gestellt.  

 

 

  2.  Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Unsere Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung, 
Zoll, Steuern usw., jedoch zuzüglich der jeweils gültigen 
MwSt. 

2. Vereinbarte/angebotene  Preise gelten 4 Monate von 
Angebotsdatum an gerechnet. 

3. Sollten sich die Kostenverhältnisse während der 
Abwicklung von Auftragen entscheidend verändern, 
behalten wir eine neue Preisbasis vor. 

4. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde 
ist die Zahlung innerhalb von 14 Tagen ab 
Rechnungsdatum  2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen 
ohne Abzug vorzunehmen. 

5. Bei Überschreiten der Zahlungsfrist hat der Besteller für 
alle Schäden, die auf dem Zahlungsverzug entstehen, zu 
haften. Außerdem werden Verzugszinsen in Höhe von 2% 
über dem jeweiligen Bundesbankdiskontsatz in Rechnung 
gestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6. Bei allem Zahlungsmittel gilt als Zahlungseingang der 

Tag, an dem wir über das Geld verfügen können. 
 
 

3. Lieferung und Versand  
1. Angegebene Lieferzeiten sind für uns unverbindlich, 

wenn sie nicht ausdrücklich zugesichert sind. Soweit 
eine Lieferzeit verbindlich zugesichert worden ist, 
entfällt eine Lieferverpflichtung von uns in Fällen 
höherer Gewalt, behördlicher Maßnahmen, 
Betriebsstörungen bei uns oder unseren 
Vorlieferanten, auch im Falle der Nichtbelieferung aus 
welchem Grund auch immer seitens der 
Vorlieferanten. Der Käufer ist zum Rücktritt 
berechtigt, nachdem er zuvor eine Nachfrist von 
mindestens 2 Wochen schriftlich gesetzt hat. 

2. Material für die bestellte Baumaßnahme/Anlage wird 
von uns frei Baustelle angeliefert und vor Ort 
zusammengebaut, vereinbarte Verbindungen  
installiert. 

 
  

4.  Eigentumsvorbehalt 

1. Von uns gelieferte Waren bleiben in unserem 
Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises. 

2. Der Besteller ist jedoch berechtigt, im Rahmen eines 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes die von uns 
gelieferte Ware zu veräußern. 

 
 
5.  Gewährleistung 

1. Ist eine von uns erbrachte Lieferung/Leistung 
mangelhaft, hat der Kunde den Mangel uns 
unverzüglich anzuzeigen. Die Mängel, die von uns 
verursacht sind, werden im kürzesten Zeitraum von 
uns auf unsere Kosten und nach unserem Ermessen 
(durch Ersatzlieferung oder Nachbesserung) beseitigt. 

2. Für unsere Erzeugnisse/Leistungen leisten wir Gewähr 
während der Dauer von 60 Monaten ab Übernahmetag 
durch den Käufer.  Wir haften für sonstige Schäden, 
die dem Käufer entstanden sind – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – nur dann, wenn  unser gesetzlicher 
Vertreter,  leitende Angestellte oder seine 
Erfüllungsgehilfen den Schaden vorsätzlich verursacht 
haben. 
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6.  Schlußbestimmung 

1. Vorstehende Bedingungen gelten für sämtliche von uns 
gelieferte Verkäufe/Leistungen. Abweichende 
Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns 
schriftlich als verbindlich anerkannt worden sind. Sollte 
eine der oben genannten Bestimmungen unwirksam sein, 
so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle der 
unwirksamen  Bestimmung tritt die  gesetzliche Regelung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Erfüllungsort und Gerichtstand ist das Amtsgericht 

Simmern bzw. Landgericht Koblenz, ohne Rücksicht 
auf den Wert des Streitgegenstandes. Das 
Vertragsverhältnis unterliegt  grundsätzlich dem 
deutschen Recht (BGB und HGB). 
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